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11 
Bestimmungen über die Durchführung von regionalen Veranstaltungen und Jodlertreffen

Der Bernisch-Kantonale Jodlerverband erlässt, gestützt auf Art. 32 der Statuten EJV folgende Bestimmungen, welche an der Delegiertenversammlung vom 14. Februar 1988 genehmigt  wurden:

1. Gruppen- und Einzelmitglieder einer Region können sich im Hinblick auf periodisch stattfindende Treffen zur gemeinsamen Pflege unseres Brauch-tums zusammenschliessen.

2. Diese Vereinigungen sollen in loser Form mit oder ohne Statuten bestehen. Sie sind nicht Verbandsorgane.

3. Jodlertreffen sind Veranstaltungen, an denen Gruppen und/oder Einzel-mitglieder einer Region, einer Talschaft oder eines Ortes öffentlich auftreten, singen, blasen oder Fahnenschwingen.

4. Treffen, an denen mehr als 5 Gruppen oder 10 Einzelmitglieder auftreten, bedürfen der Bewilligung des BKJV-Vorstandes.

5. Für periodisch wiederkehrende Treffen gilt diese Bewilligung als erteilt.

6. In Randgebieten sind auch Teilnehmer aus anderen EJV-Unterverbänden zugelassen, insofern die Zustimmung des betreffenden UV-Vorstandes vorliegt.

7. Jodlertreffen dürfen nicht als Jodlerfest bezeichnet werden.

8. Die Abgabe eines Festandenkens sowie die Beurteilung durch eine Jury sind nicht gestattet.

9. Die Treffen sind eintägig durchzuführen. Am Vorabend darf keine Abend-unterhaltung stattfinden.

10. Treffen in Verbindung mit Jubiläumsfeiern können um eine Abendunterhaltung erweitert werden. Der volkstümliche Charakter der Gesamtveranstaltung muss gewahrt bleiben.

11. Der Kantonalvorstand ist mindestens 3 Monate vor dem Treffen zu orientieren und einzuladen.

12. In den Jahren, in denen ein Eidgenössisches-,  oder Kantonales Jodlerfest stattfindet, dürfen im betreffenden Unterverband vier Wochen vorher keine Jodlertreffen durchgeführt werden.

13. Die Bewilligung zur Durchführung für verbandsübergreifende Treffen erteilt der Zentralvorstand.

Bernisch-Kantonaler Jodlerverband        
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Jubiläen

· Regionale Jodlertreffen und Jubiläen sind dem Präsidenten vom BKJV  möglichst früh schriftlich zu melden. Am besten sobald das Datum bekannt ist und nicht erst mit der Zustellung des Programms.

· Gruppen, welche ihr 50-, 75- oder 100-jähriges Jubiläum feiern und dazu eine Delegation vom Zentralvorstand EJV einladen, erhalten ein Präsent. Die Einladung hat möglichst früh zu erfolgen.
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